
Stadt Bielefeld
Der Oberbürgermeister

Bekanntmachung

Satzung über die Verlängerung der am 11.09.2008 vom Rat der Stadt Bielefeld be-
schlossenen Satzung über die Anordnung einer Veränderungssperre für das Gebiet
des neu aufzustellenden Bebauungsplanes Nr. all2l62.00,,Schil lerstraße" begrenzt
durch Beckhausstraße, Schil lerstraße, Bernhard-Mosberg-Straße und Stadtheider
Straße - Stadtbezirk Schildesche - vom t l. AUg. e0l0

Aufgrund der g$ 14, 16 und 17 (1) S 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBI I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 31 .07 .2009 (BGBl.  I  S. 2585) und der SS 7 und 41 (1)f  der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom
17.12.2009 (GV. NRW. S. 950) hat der Rat in seiner Sitzung am 08.07.2010 folgende Sat-
zung beschlossen:

,,Einziger Paragraph

Die Geltungsdauer der Veränderungssperre wird um ein Jahr verlängert."

Der Beschluss der Satzung über die Verlängerung der Veränderungssperre wird hier-
mit gemäß S 16 Abs. 2Satz 2 BauGB öffentl ich bekannt gemacht.

Die Veränderungssperre tritt somit spätestens am 21.09.2011 außer Kraft.
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In dem vorstehenden Planausschnitt ist das Gebiet der Veränderungssperre durch eine
durchgehende Linie kenntl ich gemacht. Die Satzung kann in der Bauberatung des Bauamtes
der Stadt, August-Bebel-Straße 92, 33602 Bielefeld, Erdgeschoss, während der Dienststun-
den (montags bis mit twochs von 08.30 bis 17.00 Uhr,  donnerstags von 08.30 bis 18.00 Uhr
und freitags von 08.30 bis 14.00 Uhr) eingesehen werden.

Hinweise

l .  Gemäß S 215 BaUGB werden

1. eine nach S 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtl iche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des $ 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach S 214 Abs. 3 Satz 2 beachtl iche Mängel des Abwägungsvorgangs

unbeachtl ich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung
schrift l ich gegenüber der Stadt Bielefeld unter Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.

l l .  Gemäß S 18 Abs. 3 Satz 2 BauGB wird auf fo lgende Best immungen hingewiesen:

Dauert die Veränderungssperre länger als vier Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns
oder der ersten Zurückstel lung eines Baugesuchs nach S 15 Abs. 1 BauGB hinaus, ist
dem Betroffenen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine angemessene Ent-
schädigung in Geld zu le isten (S 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB).

Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in S 18 Abs. 1
Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fäll igkeit
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schrift l ich
bei der Stadt Bielefeld beantragt (S 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB). Auf die Vorschrift
des g 44 Abs.4 i .V.m. $ 18 Abs. 3 Satz 1 BauGB zum Erlöschen des Entschädigungs-
anspruchs wrrd hingewiesen.

l l l .  Gemäß g 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen kann eine
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung beim Zustan-
dekommen der Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentl ich bekannt gemacht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bielefeld vorher gerügt
und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt .
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Clausen
Oberbürgermeister

Bietefetd, den I 7. Aug. 2010


